
 

Swiss Volley Region Zürich 
Regionale Schiedsrichterkommission 

RSK 

 

RSK Kommission, Christine Pulver, Eichstockstr. 17, 8600 Dübendorf, rsk@svrz.ch  

Dübendorf,  16.11.2017 
 

Merkblatt – Lizenzen    November 2017 
 
 
Swissvolley kennt folgende Speziallizenzen: 
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Dies ist eine Doppellizenz Regionalliga (DR) 

Der Stammverein ist Volley Dürnten, der Zweitverein VBC Greyheads Wetzikon. 

Mit dieser Lizenz darf der Junior also im Zweitverein bei VBC Greyheads in der 4. Liga 
mitspielen. Beim VBC Greyheads darf er nur in dieser Mannschaft spielen. 

Da der Junior beim VBC Greyheads in der 4. Liga spielt, darf er im Stammverein (Volley 
Dürnten) nicht in der 4. Liga eingesetzt werden. 

Beim Stammverein könnte er noch in der 2. Liga oder 3. Liga eingesetzt werden und 
natürlich in den Juniorenliegen (U23 und U19). 

Wenn der Junior ein Spiel mit dem VBC Greyheads bestreitet, wird der Strich auf der 
linken Seite angebracht. Dies soll anzeigen in wie vielen Erwachsenenligen dieser Junior 

spielt. Auf der rechten Seite beim Feld «Zweitverein» darf nicht abgestrichen werden. 
Dieses Feld dient nur als Information. 

 

Volleyballreglement, Artikel 39, Absatz 3: 

Die DLR erlaubt Junioren zusätzlich den Einsatz und die Qualifikation in einer 
RL-Mannschaft oder einer JL-Mannschaft eines anderen Vereins für Meisterschafts-
spiele und Schweizermeisterschaften. In der Erwachsenen-Liga (RL) bzw. JL-Stärke-
klasse, in welcher er im Zweitverein eingesetzt wird, darf er im Stammverein nicht 
eingesetzt werden, es sei denn, der Zweitverein gehört einem anderen RV an und er 
wird dort nicht in einer JL eingesetzt. 
 

Volleyballreglement, Artikel 41, Absastz 4: 

Der Schiedsrichter vermerkt die Einsätze Doppellizenz mit einem Kreuz im 
entsprechenden linken Teil der Lizenz. 
 
Volleyballreglement, Artikel 39, Absatz 5: 

Im Swisscup dürfen Spieler mit Speziallizenzen nur im Stammverein eingesetzt werden. 
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Darf man mit dieser Lizenz das nächste Spiel in der 4. Regionalliga (Erwachsene) 
bestreiten? 

Antwort: nein 

 

Diese Junioren-Lizenz ist nach dem 2. Spiel in der Regionalliga ungültig geworden. 

Mit dieser Lizenz darf man auch nicht mehr in der Junioren-Liga spielen. 

Diese Junioren-Lizenz muss umlizenziert werden. 

 

Volleyballreglement, Artikel 38, Absatz 4: 

Die Juniorenlizenz (JLL) erlaubt Junioren die Qualifikation in Junioren-Ligen und den 
Einsatz an Juniorenwettspielen entsprechend ihres Alters. Junioren können zwei Mal in 
der NL oder RL oder je einmal in der NL und RL eingesetze werden. Nach zwei 
solchen Einsätzen verfällt die JLL. 
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Darf man mit dieser Lizenz das nächste Spiel in der 4. Regionalliga (Erwachsene) 
bestreiten? 

Antwort: nein 

 

Volleyballreglement, Artikel 42, Absatz 1: 

Ein Spieler kann höchstens einmal in irgendeiner höheren Liga eingesetzt werden, wenn 

er weiterhin in der ursprünglichen Liga weiterspielen will. 
 

Volleyballreglement, Artikel 42, Absatz 2: 

Nach dem zweiten Einsatz in irgendeiner höheren Liga kann er in der ursprünglichen Liga 

nicht mehr eingesetzt werden. Er gilt dann als qualifiziert für die betreffende höhere Liga, 

respektive bei verschiedenen höheren Ligen für die tiefere der beiden höheren Ligen. 
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Darf man mit dieser Lizenz das nächste Spiel bei U17 bestreiten? 

Antwort: ja 

 

U17-2 Liga darf er nicht mehr spielen. 

Dieser Junior darf nicht mehr in der 4. und 5. Erwachsenenliga spielen. 

Sollte dieser Junior einmal in der Erwachsenen 1. Liga (NL) mitspielen, darf er das. Er darf 

dann aber nicht mehr in der 3. Liga spielen. Er ist dann spielberechtigt für die 1. Liga und 

2. Liga. 

Sollte dieser Junior ein zweites Mal in der Erwachsenen 1. Liga (NL) mitspielen, darf er 

das ebenfalls. Die Lizenz wird aber nach dem Spiel ungültig und muss auf eine 
Nationalliga-Lizenz (NLL) umlizenziert werden. 

 

Volleyballreglement, Artikel 37, Absatz 7: 

Pro Liga darf ein Junior nur in einer Mannschaft gleichzeitig qualifiziert sein, auch wenn es 

mehrere Stärkeklassen in einer Juniorenliga gibt. 

 

Volleyballreglement, Artikel 37, Absatz 8: 

Ein Junior darf gleichzeitig höchstens in zwei Erwachsenenligen (NL/RL) eingesetzt 

werden. Wurde er in mehreren Erwachsenen-Ligen eingesetzt, ist er nur noch für die 

höchsten beiden Erwachsenen-Ligen spielberechtigt. 

 
Volleyballreglement, Artikel 38, Absatz 4: 

Die Juniorenlizenz (JLL) erlaubt Junioren die Qualifikation in Junioren-Ligen und den 
Einsatz an Juniorenwettspielen entsprechend ihres Alters. Junioren können zwei Mal in 
der NL oder RL oder je einmal in der NL und RL eingesetze werden. Nach zwei 
solchen Einsätzen verfällt die JLL. 
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Dies ist eine Pendlerlizenz (PL). Sie darf rsp. kann nur von einem Nicht-Junior 
gelöst werden. 

Zum Abstreichen: Spielt diese Person im Stammverein Volley Grüningen, muss auf der 

linken Seite abgestrichen werden. Spielt die Person im Zweitverein bei VBC Voleschi       

3. Liga (in einem anderen Regionalverband), wird nichts abgestrichen. Der Spieler oder 
die Spielerin darf nur in dieser Mannschaft bei VBC Voleschi spielen. 

 

Volleyballreglement, Artikel 39, Absatz 4: 

Die PL erlaubt Nicht-Junioren zusätzlich den Einsatz und die Qualifikation in einem 
anderen Regionalverband entsprechend den Bestimmungen für die RLL in einer RL-
Mannschaft (Zweitverein). Der Einsatz in einer NL ist jedoch nicht zulässig. Der Einsatz 
an Aufstiegsspielen 2L/1L sowie an Spielen der Senioren SM ist nur im Stammverein 
gestattet. 
 
Volleyballreglement, Artikel 39, Absatz 5: 

Im Swisscup dürfen Spieler mit Speziallizenzen nur im Stammverein eingesetzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


